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Rechtliches

UNFALL MIT DEM DIENSTWAGEN:
WER HAFTET WANN?
Bei Dienstfahrten gelten andere Haftungsregeln als bei Privatfahrten.

eder zweite Deutsche wünscht sich
laut Umfragen einen Dienstwagen.
Kein Wunder, denn ein Dienstwagen

kann bares Geld wert sein. Aber wer haftet
bei einem Unfall mit einem Dienstwagen?
„Sofern bei einem Dienstwagen die Schuld
beim Unfallgegner liegt, kann nur der Eigen
tümer des Dienstfahrzeugs die Ansprüche
geltend machen. Das kann der Arbeitgeber
sein, bei Leasing oder Finanzierung gehen
aber auch oft die Ansprüche an die Bank
über“, erklärt der Regensburger Rechtsan
walt Gerold Seibert. „Trägt jedoch der Ar
beitnehmer die Schuld, dann kann der Un
fallgegner sich aussuchen, bei wem er seine
Ansprüche geltend macht – entweder beim
Fahrer oder beim Halter.“ Beim Schaden am
eigenen Fahrzeug komm es darauf an, ob
der Arbeitgeber eine Vollkaskoversicherung
hat oder nicht. „Hat er keine, dann stellt sich
die Frage, wer im Verhältnis Arbeitgeber
Arbeitnehmer den Schaden trägt. Das kann
komplizierter werden, denn hier greifen ar

beitsrechtliche Regelungen“, erklärt der Fa
chanwalt für Verkehrs und Arbeitsrecht. Ar
beitsgerichte wenden bei einer Dienstfahrt
andere Haftungsregeln an als im Fall einer
privaten Fahrzeugnutzung.

„Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung
stellt hier auf den Grad des Verschuldens
ab – hat der Arbeitnehmer leicht, mittel oder
grob fahrlässig gehandelt“, so Seibert. Bei
einer leichten Fahrlässigkeit hafte der Fahrer
gar nicht, bei grober Fahrlässigkeit hafte der
Arbeitnehmer in der Regel voll. Grob fahrläs
sig hat der Fahrer beispielsweise gehandelt,
wenn er unter Alkohol oder Drogeneinfluss
unterwegs war, am Steuer einschläft, bei Rot
über die Ampel fährt oder beim Fahren mit
dem Handy telefoniert hat. Unachtsamkei
ten werden in der Regel als leichte Fahrlässig
keit eingestuft, hier trägt der Arbeitgeber das
volle Kostenrisiko. Er hat in diesem Fall den
Schaden zu tragen – selbst wenn die Versi
cherung eine Selbstbeteiligung vorsieht. Bei
mittlerer Fahrlässigkeit, die beispielsweise

beim sogenannten „Mitschwimmen“ – der
Fahrer orientiert sich in der Abbiegespur an
der falschen Ampel – vorliegt, quotelt die
Rechtsprechung. Das bedeutet, dass sich
der Fahrer an den Kosten beteiligen muss.
„Dennoch wird immer der Einzelfall betrach
tet: Ist beispielsweise ein naher Angehöriger
gestorben und der Fahrer war nachvollzieh
bar in seinen Gedanken woanders, dann
reduziert sich der Grad des Verschuldens“,
erklärt Seibert.

Die meisten Firmenwagen sind zwar voll
kaskoversichert, aber häufig durch eine
Selbstbeteiligung ergänzt. Liegt bei einem
Unfall mittlere Fahrlässigkeit vor, dann be
schränkt sich die Haftung des Arbeitneh
mers auf die Höhe der festgelegten Selbst
beteiligung. Arbeitgeber sollten deshalb
Dienstwägen mit Vollkaskoschutz zur Verfü
gung stellen, um das Kostenrisiko bei Schä
den aufgrund leichter oder mittlerer Fahrläs
sigkeit einzudämmen.

Robert Torunsky
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Herr Seibert, bei Firmenfahrzeugen ist aus
Arbeitgebersicht eine Vollkaskoversiche
rung zu empfehlen. Wie verhält es sich bei
dienstlich genutzten Privatfahrzeugen?

Gerold Seibert: Auch bei dienstlich genutz
ten Privatfahrzeugen ist eine Vollkasko
versicherung sinnvoll. Die muss übrigens
nicht zwangsläufig der Arbeitnehmer be
zahlen: Man kann auch im Arbeitsvertrag
oder in einer gesonderten Vereinbarung re
geln, dass der Arbeitnehmer sich verpflich
tet, eine Vollkaskoversicherung für sein
Fahrzeug abzuschließen, deren Kosten der
Arbeitgeber übernimmt.

Hat dies auch Vorteile für den Arbeitgeber?

Dies ist nicht nur ein Incentive für den Arbeit
nehmer, sondern kann durch die Nutzung
des Schadensfreiheitsrabatts des Mitar
beiters auch für den Arbeitgeber günstiger
werden. Es könnte auch geregelt werden,
dass der Arbeitnehmer die Selbstbeteiligung
grundsätzlich nicht übernehmen muss. Hin
tergrund des Ganzen ist aber immer, dass
die Rechtsprechung sagt: „Das unternehme
rische Risiko trägt stets der Arbeitgeber.“

Was bedeutet dies konkret?

Bei der Beauftragung seiner Mitarbeiter mit
Dienstfahrten darf er nicht das komplette
unternehmerische Risiko auf diese abwäl
zen, denn auch er wäre bei der Erledigung
nicht vor Fehlern gefeit. Im Arbeitsrecht gilt
in der Regel das Arbeitnehmerschutzrecht,
von dem man kaum abweichen kann.

Welche vertraglichen Regelungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer empfehlen
Sie, damit bei einem Schadensfall nicht das
Arbeitsverhältnis belastet wird?

Ein Streitfall ist häufig der Umfang des Nut
zungsrechts des Firmenwagens. Darf das
Fahrzeug nur beruflich genutzt werden, zu
sätzlich für Fahrten zwischen Wohn und
Arbeitsstätte oder auch für Privatfahrten,
insbesondere auch von Familienangehöri
gen? Wenn dies alles im Arbeitsvertrag klar
geregelt und abgegrenzt ist, dann ist es we
sentlich einfacher zu beantworten, ob ein
Schaden bei berechtigter oder unberechtig
ter Nutzung entstanden ist. So lassen sich
Streitigkeiten vermeiden – oder zumindest
deutlich reduzieren.

Sind Zusatzversicherungen wie die Rechts
schutzversicherung und die Privathaft
pflichtversicherung bei Firmenfahrzeugnut
zern besonders sinnvoll?

In vielen Fällen durchaus. In der Rechts
schutzversicherung kann ich mit einem Bau
stein das Arbeitsrecht mitversichern, dann
sind auch andere Themen wie beispielsweise
Prozesskosten gegen eine Kündigung gleich
mitversichert. Die Privathaftpflichtversiche
rung kann auch Schäden durch verlorene
Autoschlüssel abdecken, aber diese dienst
lichen Risiken müssen explizit im Versiche
rungsvertrag vereinbart werden.

Das Interview führte Robert Torunsky
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DIE NUTZUNG DES FIRMENWAGENS
IST HÄUFIG EIN STREITFALL
Gerold Seibert, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht, im Gespräch über
Versicherungsfragen und sinnvolle vertragliche Regelungen bei Unfällen mit dem Dienstwagen

Gerold Seibert
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für
Verkehrs und
Arbeitsrecht
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